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Gemäß § 83 Abs. 2 lit. f BO und § 84 Abs. 2 lit. a BO dürfen Erker unter bestimmten Voraussetzungen über die Baulinie oder Straßenfluchtlinie bzw. über Baufluchtlinien, in die Abstandsflächen und in die Vorgärten ragen.

Ergänzung Jour Fixe Nr. 266 („Absturzsicherung“ anstelle von "Brüstung bzw. Geländer“ um klarzustellen, dass damit keine vollflächigen Teile gemeint sind):
Eine Nutzung des Daches des Erkers als Terrasse ist zulässig. In diesem Fall ist die Terrasse mit einer Absturzsicherung zu versehen, welches sich dann ebenfalls vor der Baulinie, Baufluchtlinie, etc. befinden kann und ggf. den zulässigen Gebäudeumriss überschreiten würde. Da diese Bauteile jedoch nicht raumbildend sind, ist ihre Errichtung gemäß § 81 Abs. 6 BO – sofern das Kriterium des untergeordneten Ausmaßes erfüllt ist zulässig.
Dies gilt auch für einen Erker auf Ebene des obersten Stockwerkes, es muss sich die Erkeroberseite aber jedenfalls unterhalb der für die Beurteilung der Gebäudehöhe maßgebenden Ebene bzw. unter der Linie befinden, die die Giebelfläche definiert.
Selbstständige Bauteile größeren Ausmaßes auf den Erkern, wie z.B. Außentreppen von der Erkerterrasse auf eine Dachterrasse sind nicht zulässig, da derartige Bauteile in den §§ 83 und 84 keine Erwähnung finden.



Aktualisiert, Jour fixe 367:
Erker sind nach §80 Abs. 2 BO auch dann zulässig, wenn die Durchgangshöhe darunter unter 2,10 m liegt (sie zählen dann jedoch zur bebauten Fläche). Zu beachten ist dabei, dass die gesetzliche Beschränkung (1/3) oder eine weiter gehende Beschränkung (z.B. max. 25%) inkl. dieser zusätzlichen bebauten Fläche eingehalten wird.
Auch bei geringerer Höhe muss der Erker aber frei auskragen und darf jedenfalls nicht unterirdisch angeordnet werden.

Aktualisiert, Jour fixe 369:
Beim nachträglichen Anbau von Erkern über die Baufluchtlinie sind auch Stützen zulässig, ohne dass der Erker zur bebauten Fläche zählt, wenn er die sonstige Anforderungen des § 84 BO einhält.

Die gemäß §84 Abs. 2 lit. a BO frei anordenbare Erkerkubatur ergibt sich aus dem Drittel der Front multipliziert mit der mittleren Gebäudehöhe der Front und der gesetzlich zulässigen Tiefe (1,50 m).
Hinweis: Damit wird klargestellt, das Beschränkungen im Bebauungsplan über die Ausladung der Erker sich nicht auf die Erkerkubatur auswirken.
Die zulässige Erkerkubatur darf nicht bloß zur Verlängerung des Baukörpers verwendet werden, ohne dass architektonisch ein Erker erkennbar ist.
Durch das Anbringen von Schauseitenverkleidungen darf jedenfalls im Neubaufall die gesetzliche oder laut Bebauungsplan zulässige Ausladung von Erkern über der Bau(flucht)linie, nicht zusätzlich überschritten werden (§ 83 Abs. 1 BO: „.. über die Baulinie … dürfen vorragen…“ ).
Beim nachträglichen Anbringen von Wärmedämmung wäre ggf. eine Bewilligung nach § 71 (in Verbindung mit § 62a Abs. 3) BO denkbar.
Im Bereich der Giebelfläche kommen Erker nicht in Betracht, es sei denn die Giebelfläche wird bei der Gebäudehöhenberechnung berücksichtigt. Es ist auch nicht zulässig, frei anordenbare Erkerkubatur im Giebelbereich anzuordnen.
Das Kombinieren von Bauteilen gemäß §84 Abs. 2 lit a und b ist zulässig, wenn die Gesamtbreite das Drittel nicht überschreitet.
Wenn unter einem Erker ein Türvorbau errichtet wird, ist zwecks Berechnung der möglichen Erkerkubatur jene Kubatur abzuziehen, die sich aus der Breite des Türvorbaues mal 1,5 m mal der Geschoßhöhe ergibt.
Das Kombinieren von Erkern und Balkonen ist hinsichtlich §84 Abs. 2a BO zulässig:
Nachbarrechte:
Wird in Bezug auf Erker, z.B. im Zuge einer Umplanung („Planwechsel“), die zulässige Erkerkubatur anders angeordnet, können Nachbarrechte berührt werden. Derartige „Planwechsel“ sind als Zubau zu behandeln und es sind die Nachbarn zu laden.


Umbauter Raum:
Falls in den Bebauungsbestimmungen ein umbaubarer Raum festgesetzt wurde, ist dies im Hinblick auf § 77 Abs. 7 BO f. Wien wie folgt auszulegen:
Der umbaubare Raum im Sinne der Bestimmungen der Bauordnung für Wien ergibt sich aus dem gesamten raumbildenden Baukörper bzw. der gesamten Baukubatur oberhalb dem nach Fertigstellung gegebenen Geländes, wobei sämtliche raumbildenden Bauteile im Sinne des § 60 Abs. 1 lit a BO, in Rechnung zu stellen sind. Auch bewilligungsfreie Bauwerke sind – falls raumbildend – einzurechnen.

raumbildenden Bauteile im Sinne des § 60 Abs. 1 lit a BO sind z.B.:
• Erker, Loggien
• Gauben
• Durchfahrten
• Dachgeschoße und Terrassengeschoße
• Treppenhäuser, Laubengänge, Aufzugsschächte und Triebwerkshäuser
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